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Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des BEM


MUSTERFORMULIERUNG

[bookmark: _Hlk205115764]Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM)

Vorab: Der Schutz Ihrer Daten ist auch dadurch abgesichert, dass im Rahmen eines BEM nur dann offen über Ihre gesundheitlichen Probleme gesprochen werden kann, wenn Sie – unabhängig von bzw. ergänzend zu Ihrer Zustimmung zum BEM – durch ausdrückliche schriftliche Einwilligung Ihre Zustimmung dazu geben, dass Ihre Gesundheitsdaten, die als besonders schutzbedürftige Daten im Sinne von Art. 9 Abs. 1 DSGVO anzusehen sind, von uns im Rahmen des BEM verarbeitet werden können. Wir sichern Ihnen zu, dass wir die im Rahmen des BEM von Ihnen offengelegten Daten (insbesondere Gesundheitsdaten) nur auf der Grundlage Ihrer Einwilligung, die Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können (Art. 7 Abs. 3 DSGVO), verarbeiten werden, d.h. wir verzichten auf eine ggf. bestehende andere datenschutzrechtliche Rechtfertigung der Datenverarbeitung. Im Falle eines Widerrufs dürfen wir daher die von Ihnen im Rahmen des BEM preisgegebenen Daten (insbesondere Gesundheitsdaten) nicht mehr verarbeiten. Diese Daten und Unterlagen dürfen, soweit sie im Rahmen des BEM erhoben wurden, nur mit Ihrer Zustimmung an dritte Stellen (z.B. Behörden) weitergegeben werden.

Name des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin:

Geburtsdatum:


Gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) willige ich freiwillig in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein, die im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements gemäß § 167 Abs. 2 SGB IX durch meinen Arbeitgeber erhoben, gespeichert und verarbeitet werden.

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen und gesundheitsbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM). Ziel ist die Feststellung von Maßnahmen zur Überwindung meiner Arbeitsunfähigkeit, zur Vorbeugung weiterer Erkrankungen und zur Sicherung meines Arbeitsplatzes. Die Verarbeitung der Daten hieraus erfolgt aufgrund meiner ausdrücklichen Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO im Rahmen des Einwilligungszwecks.

Umfang der Datenverarbeitung
Hierbei handelt es sich insbesondere um die Aufstellung von Fehlzeiten, um ärztliche und/oder psychologische Diagnosen, um Befund-Unterlagen, um ärztliche Stellungnahmen und Empfehlungen, um Therapieempfehlungen und Therapieberichte, um Einschätzungen meines Gesundheits- bzw. Krankheitszustandes durch mich selbst oder durch BEM-Teilnehmer, um Gesprächsprotokolle, um Berichte über Arbeitsversuche und über Maßnahmen der stufenweisen Wiedereingliederung, sowie um Dokumentationen über innerbetriebliche Maßnahmen wie Arbeitszeitänderungen, Aufgabenänderungen und/oder Versetzungen. 
In die BEM-Akte können, soweit dies für ein zielführendes Gespräch über die Absicherung oder Verbesserung des gesundheitlichen Zustandes erforderlich ist, insbesondere folgende Unterlagen aufgenommen werden: Persönliche Stammdaten, Sozialdaten sowie die oben genannten Gesundheitsdaten und Unterlagen.

Empfänger der Daten
Zugriff auf meine Daten erhalten nur die im BEM-Verfahren eingebundenen Personen und Stellen, insbesondere:
1. BEM-Beauftragte bzw. zuständige Personalstelle,
1. ggf. die Schwerbehindertenvertretung (sofern beteiligt),
1. ggf. der Betriebsarzt / die Betriebsärztin,
1. ggf. die Fachkraft für Arbeitssicherheit,
1. ggf. von mir benannte Vertrauenspersonen.

Ich habe das Recht, diese Akte jederzeit einzusehen. Im Übrigen können nur diejenigen Personen meine BEM-Akte einsehen, deren Beteiligung am BEM ich zugestimmt habe. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht ohne meine ausdrückliche zusätzliche Zustimmung.
Wenn ich mit einem BEM einverstanden bin und eine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung abgebe, führt der Arbeitgeber über die Gespräche im Rahmen des BEM eine gesonderte, d.h. von meiner Personalakte getrennte BEM-Akte.

Betroffenenrechte
Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
1. Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).
1. Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).
1. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18, 21 DSGVO).
1. Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mit Hilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen ggf. ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).
1. Ferner haben Sie ein Beschwerderecht bei dem ______________________ (hier die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde für das im Bundesland angeben, in dem das Unternehmen liegt.

Speicherdauer
Die BEM-Akte wird spätestens drei Jahre nach Abschluss des BEM vernichtet. Sollte ich die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung widerrufen oder aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden, wird die die BEM-Akte unverzüglich nach dem Widerruf bzw. Ihrem Ausscheiden vernichten.

Widerruf der Einwilligung
Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne Angabe von Gründen widerrufen. In diesem Fall wird das BEM-Verfahren beendet, sofern keine andere gesetzliche Grundlage die weitere Verarbeitung rechtfertigt.
Diese Einwilligung erfolgt freiwillig. Aus einer Nichterteilung oder einem Widerruf entstehen keine arbeitsrechtlichen Nachteile.







Ort, Datum: _____________________________________

Unterschrift Mitarbeiter/in: ___________________________

Unterschrift Arbeitgeber (optional): ______________________




ERLÄUTERUNGEN

Ist ein ArbN innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununter­brochen oder wiederholt arbeitsunfähig, muss der ArbG gemäß § 167 Abs. 2 S. 1 SGB IX mit dem ArbN gemeinsam klären, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen ­einer erneuten Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt werden kann, um so den ­Arbeitsplatz zu erhalten (sogenanntes „Betriebliches Eingliederungs­management“, kurz: „BEM“). 

Viele Erläuterungen dazu finden Sie in der AA-Sonderausgabe „Krankheitsbedingte Kündigung“. Dort enthalten ist auch eine Musterformulierung, mit der der ArbG den ArbN zum BEM einladen kann. 














	Wichtiger Hinweis: Der Inhalt ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Redaktion prüft ihn regelmäßig und passt ihn gegebenenfalls an. Gleichwohl schließen wir Haftung und Gewähr aus, da die Materie komplex ist und sich ständig wandelt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen.

Haben Sie noch Fragen? Schreiben Sie uns: kontakt@iww.de
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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